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Elternzeit und Erwerbstätigkeit

Während der Elternzeit besteht unter folgenden Bedin-
gungen ein Rechtsanspruch auf Teilzeitarbeit: 

>  Der Arbeitgeber hat mehr als 15 Beschäftigte.

>  Das Arbeitsverhältnis besteht seit mind. sechs  
Monaten beim selben Betrieb/Unternehmen.

>  Die Arbeitszeit beträgt für mind. zwei Monate  
mind. 15 Std. und max. 30 Std./Woche.

>  Es stehen keine dringenden betrieblichen Gründe 
entgegen.

>  Der Antrag lag dem Arbeitgeber rechtzeitig vor.

Teilzeitarbeit bei einem anderen Arbeitgeber bedarf 
der Zustimmung des Arbeitgebers und kann nur in-
nerhalb von vier Wochen aus dringenden betrieblichen 
Gründen abgelehnt werden.

Soziale Sicherung

In der  Kranken- und Pflegeversicherung  bleibt die 
Mitgliedschaft der gesetzlich Versicherten für die Dauer 
der Elternzeit erhalten, ohne dass aus dem Elterngeld 
Beiträge zu leisten sind. 

Freiwillig oder privat Versicherte müssen in vielen 
Fällen einen Beitrag zahlen. 

Für die  Arbeitslosenversicherung  fallen während  
der Elternzeit ebenfalls keine Beiträge an. Wird die  
erziehende Person nach der Elternzeit arbeitslos, kann  
in bestimmten Fällen das Arbeitslosengeld fiktiv be- 
rechnet werden. Das geht meistens zu Lasten der 
Betroffenen.

Wer rentenrechtlich anerkannt Kinder erzogen hat, 
kann in der gesetzlichen  Rentenversicherung  Kinder-
erziehungszeiten bekommen. Für Kinder, die ab dem 
01.01.1992 geboren sind, können die ersten drei Jahre 
als Kindererziehungszeiten anerkannt werden. Für 
Kinder, die vor dem 01.01.1992 geboren sind, können 
unter bestimmten Voraussetzungen seit dem 1. Juli 
2014 zwei Jahre Kindererziehungszeiten berücksichtigt 
werden. Die Kindererziehungszeit ist eine Pflichtbei-
tragszeit. Ab Geburt des Kindes bis zum vollende-
ten zehnten Lebensjahr kann man eventuell eine so 
genannte Kinderberücksichtigungszeit erhalten. Sie 
steigert nicht direkt die Rentenhöhe, hilft aber, Warte-
zeiten für die Rente zu erfüllen.

Erholungsurlaub und sonstige Leistungen

Der Arbeitgeber kann nach derzeitiger Rechtslage den 
Erholungsurlaub für jeden vollen Kalendermonat, 
für den Elternzeit genommen wird, um ein Zwölftel 
kürzen. Eine Kürzung ist jedoch nicht möglich, wenn 
während der Elternzeit Teilzeit gearbeitet wird.

Ende der Elternzeit

Nach Beendigung der Elternzeit lebt das Arbeitsver-
hältnis in vollem Umfang wieder auf. Die Arbeitneh-
merin oder der Arbeitnehmer muss wieder entspre-
chend den vertraglichen Bedingungen beschäftigt 
werden. 

Kündigungsschutz

Bis zum Ende der Elternzeit besteht Kündigungsschutz. 
Trotzdem kann in besonderen Fällen eine Kündigung 
für zulässig erklärt werden. Beratung und Unterstüt-
zung leistet hier die IG Metall vor Ort.

Eigenkündigung

Soll das Arbeitsverhältnis zum Ende der Elternzeit 
beendet werden, muss es drei Monate vor Ende der 
Elternzeit gekündigt werden.
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Zeit fürs Kind
Informationen zu Elternzeit,  
Elterngeld und Elterngeld Plus
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Du hast noch Fragen?

Bei Fragen zu Deinen gesetzlichen Ansprüchen  
oder zu den Leistungen der IG Metall sind wir gerne  
für Dich da.

  vereinbarkeit@igmetall.de

Wissenswertes kompakt und ausführliche Ratgeber- 
broschüren kostenfrei auf

  www.igmetall.de/ratundtat

Wir. Die IG Metall. 
Eine Gewerkschaft stellt sich vor.
Du möchtest gerne mehr wissen über die IG Metall? 
Unser Magazin »Wir. Die IG Metall.« vermittelt 
anschaulich, wofür wir stehen, was wir bieten und was 
Gewerkschaft heißt. Es liegt jedem Infopaket bei und  
ist kostenfrei zu bestellen unter

  www.igmetall.de/duauch

Unser »Über-Uns-Portal« findest Du unter
  wir.die-igmetall.de

Vernetzt und informiert sein. Unseren Newsletter 
bestellen unter

  www.igmetall.de/infoservice
Weitere Auskünfte geben der Betriebsrat und  
die Ver trauensleute der IG Metall. Rechtsberatung 
erhalten unsere Mitglieder über die zuständige 
Verwaltungs stelle der IG Metall vor Ort.

Inklusive der gesetzlichen Neuregelungen ab 1. Juli 2015!



Bundeselterngeld- und 
Elternzeit gesetz (BEEG)
Eltern haben Anspruch auf Elternzeit und Elterngeld – 

beides muss  unabhängig voneinander beantragt werden: 

Elterngeld bei der Elterngeldstelle und Elternzeit beim 

Arbeitgeber. Elternzeit kann außerdem für einen länge-

ren Zeitraum hinweg beantragt werden. 

Voraussetzungen für den Bezug von  
Elterngeld
Anspruch auf Elterngeld haben alle Mütter bzw. Väter, 
die neben anderen Voraussetzungen mit dem Kind in 
einem Haushalt leben und es selbst betreuen. Daneben 
können in bestimmten Ausnahmefällen (zum Beispiel 
bei Adoptionen) auch andere Personen wie etwa Ver-
wandte Elterngeld erhalten. Elterngeld erhält außerdem 
wer neben anderen Voraussetzungen keine oder keine 
volle Erwerbstätigkeit ausübt. Eine Teilzeitbeschäftigung 
von bis zu 30 Stunden in der Woche ist erlaubt. Grund-
sätzlich müssen zwei Leistungen unterschieden werden: 

>  Das Elterngeld (ab 1. Juli 2015 Basiselterngeld  
genannt), und 

>  das Elterngeld Plus, das es für Eltern gibt, deren 
Kinder ab 1. Juli 2015 geboren sind.

 Wichtig: Das Elterngeld Plus verlängert den Bezugs-  

 zeitraum. Für einen Monat Basiselterngeld können  

 zwei Monate Elterngeld Plus genommen werden. 

Höhe des Elterngeldes

Das Basiselterngeld beträgt grundsätzlich 67 Prozent  
des pauschal ermittelten Nettoentgelts. Abweichungen 
sind möglich und können der Tabelle entnommen 
werden. Wichtig: Das Netto wird pauschal ermittelt und 
entspricht daher nicht dem Nettoentgelt auf der Lohn- 
abrechnung (Elterngeld-Netto)! 

Das Mindestelterngeld beträgt 300 Euro, beim Eltern-
geld Plus liegt der Mindestbetrag bei 150 Euro. Dies 
erhalten beispielsweise Erwerbslose. 

Bei Fragen zu Elterngeld und Elternzeit 
steht deine IG Metall vor Ort gerne mit 
Rat und Tat zur Seite.

   www.igmetall.de/vor-ort

 Wichtig: Die monatliche Höchstgrenze des Elterngeld  

 Plus entspricht der Hälfte des Basiselterngelds ohne  

 Teilzeiteinkommen. Die Möglichkeit, Elterngeld Plus  

 zu beziehen, haben nur Eltern von Kindern, die ab dem  

 1. Juli 2015 geboren wurden. Für Eltern, deren Kinder  

 vorher geboren wurden, gibt es nur die Möglichkeit,  

 Elterngeld zu beziehen. 

Auch Geschwisterkinder wirken sich aus: Lebt im 
Haushalt ein weiteres Kind unter drei Jahren oder zwei 
Kinder unter sechs Jahren, erhöht sich das Elterngeld 
um 10 Prozent, mindestens aber um 75 Euro. Bei 
Mehrlingsgeburten werden für  jeden Mehrling 300 
Euro zusätzlich bezahlt.

Und bei Teilzeit? 

Wer während der Elternzeit in Teilzeit arbeitet, be-
kommt ebenfalls Elterngeld. Dann richtet sich die 
Höhe des Elterngelds aber nach der Differenz der 
Einkommen vor und nach der Geburt des Kindes. 

Bezugsdauer des Elterngelds

Basiselterngeld wird grundsätzlich für zwölf Monate 
bezahlt. Weitere zwei Monate werden dann geleistet, 
wenn auch der andere Elternteil für mindestens zwei 
Monate die Arbeitszeit reduziert. Elterngeld Plus kann 
bis zu 28 Monate bezogen werden, wenn sich beide 
Elternteile an der Erziehung und Betreuung des Kindes 
beteiligen. Alleinerziehende haben unter bestimmten 
Voraussetzungen Anspruch auf maximal 14 Monate 
Basiselterngeld bzw. 28 Monate Elterngeld Plus.

Erhalten Frauen in den ersten zwei Monaten nach der 
Geburt Mutterschaftsleistungen, kann in diesen Mona-
ten nur Basiselterngeld genommen werden. 

Partnerschaftliche Arbeitsteilung  
lohnt sich
Für Eltern, deren Kinder ab dem 1. Juli 2015 geboren 
sind, gibt es zusätzlich noch den Partnerschaftsbonus, 
wenn neben weiteren Voraussetzungen beide Partner 
parallel vier Monate am Stück zwischen 25 und 30 
Wochenstunden erwerbstätig sind. Die Berechnung 
erfolgt wie beim Elterngeld Plus. Alleinerziehende 
erhalten diese Leistung ebenfalls, wenn sie vier Monate 
zwischen 25 und 30 Stunden arbeiten.

 Basiselterngeld, Elterngeld Plus und Partnerschafts-  

 bonusmonate können miteinander kombiniert werden. 

Die Elternzeit
Elternzeit ist ein Anspruch auf Freistellung von der  
Arbeit zur Betreuung und Erziehung von Kindern. 

 Ab dem 1. Juli 2015 gelten hinsichtlich der Elternzeit  

 flexiblere Regelungen. 

Anspruch auf Elternzeit besteht grundsätzlich bis 
zur Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes. 
Allerdings kann ein Teil davon auch in den Zeitraum 
zwischen dem dritten und dem achten Geburtstag des 
Kindes übertragen werden, zum Beispiel zur Betreu-
ung während der Einschulungsphase. Bei Kindern, die 
vor dem 1. Juli 2015 geboren wurden, können maximal 
zwölf Monate, und diese nur mit Zustimmung des 
Arbeitgebers übertragen werden. Bei jüngeren Kindern 
sind es maximal 24 Monate, ohne dass es einer Zustim-
mung des Arbeitgebers bedarf.

Die Elternzeit kann außerdem auf mehrere Zeit-
abschnitte verteilt werden: Ohne Zustimmung des 
Arbeitgebers können Eltern die Elternzeit auf bis zu 

>   zwei Abschnitte verteilen, wenn die Kinder vor dem  
1. Juli 2015 geboren wurden. 

>  drei Abschnitte verteilen, wenn die Kindern ab dem  
1. Juli 2015 geboren sind. 

Wenn der dritte Abschnitt der Elternzeit zwischen 
dem dritten Geburtstag und dem vollendeten achten 
Lebensjahr des Kindes liegen soll, kann der Arbeitge-
ber den Antrag allerdings ablehnen, sofern dringende 
betriebliche Gründe entgegenstehen.

Anmeldefristen

>  Soll die Elternzeit direkt nach der Geburt bzw. 
direkt im Anschluss an den Ablauf der Mutter-
schutzfrist beginnen: 7 Wochen vor gewünschtem 
Beginn Elternzeit anmelden.

>  Soll die Elternzeit erst später genommen werden:  
7 Wochen vor dem gewünschten Beginn.

>  Soll die Elternzeit zwischen dem 3. und 8. Geburts-
tag des Kindes genommen werden: 13 Wochen vor 
dem gewünschten Beginn.

Elternzeit: Gemeinsam und im Wechsel

Die Elternzeit kann von jedem Elternteil allein oder 
anteilig parallel von beiden Elternteilen genommen 
werden. Auch während der Mutterschutzfrist kann der 
Vater Elternzeit nehmen. 
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Elterngeld-
Netto

Prozentsatz Ausgleichskomponente

Unter 1.000 
Euro

67 %  
(bis zu 100 %) 

Pro 2 Euro, die man weniger als 
1.000 Euro hat, jeweils + 0,1 % 

Zwischen 1.000 
und 1.200 Euro

67 % keine

Mehr als 1.200 
Euro

67 %  
(bis zu 65%)

Pro 2 Euro, die man mehr als 
1.200 Euro hat, jeweils - 0,1 % 

Einen Elterngeldrechner findest Du auch unter: 

  www.familien-wegweiser.de


